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Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und AZ: 059-35/2015.2 
die Informationsfreiheit (TLfDI), PF 900455, 99107 Erfurt 
 (Aktenzeichen bei Antwort angeben)  
 
Herr 
████ ███  
 
████████████████████████  

Ihre Nachricht vom  :   
Ihr Zeichen  ▍▍▍▍
Bearbeiter/in ▍▍▍████████ ▍
Telefon  ▍▍▍████████ ▍███ ▍
Erfurt, den  ▍▍▍██████████ ▍

 
 
 

 

Vermittlung bei Anfrage "Umsetzung der vorherigen Genehmigung gemäß § 

60 SGB V" [#11301]  

 

Sehr geehrter Herr ███,  

 

Ihre E-Mail vom 11. Oktober 2015 ist beim Thüringer Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationszugang (TLfDI) eigegangen. 

Darin  bitten  Sie  um  Vermittlung  zu  einer  Anfrage  nach  dem  Thüringer  Informati-

onsfreiheitsgesetz.  Gemäß  §  12  Thüringer  Informationsfreiheitsgesetz  (ThürIFG) 

kann  sich  jeder,  der  sich  in  seinem  Recht  auf  Informationszugang  nach  diesem 

Gesetz  verletzt  sieht,  den  TLfDI  anrufen.  Eine  Zuständigkeit  des  TLfDI  für  das 

Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) und das Gesetz zur Verbesserung 

der  gesundheitsbezogenen  Verbraucherinformation  (Verbraucherinformationsge-

setz, VIG) wird jedoch nicht begründet. 

Ihre Anfrage richten Sie an die AOK PLUS. Die AOK PLUS ist eine Körperschaft 

des  Öffentlichen  Rechts.  Die  zuständige  Aufsichtsbehörde  ist  das  Sächsische 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz in Dresden. 

Das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gilt gem. § 2 Abs. 1ThürIFG für die der 

Aufsicht  des  Freistaats  Thüringen  unterstehenden  juristischen  Personen  des  öf-

fentlichen  Rechts  und  deren  Vereinigungen,  soweit  sie  in  öffentlich-rechtlicher  o-

der privatrechtlicher Form öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

Die  AOK  PLUS  untersteht  jedoch  der  Aufsicht  der  Freistaats  Sachsen.  Das  Thü-
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ringer Informationsfreiheitsgesetz findet somit keine Anwendung, und eine Zu-

ständigkeit des TLfDI wird daher nicht begründet.  

 

Ich bedauere Ihnen keine andere Auskunft geben zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Springer 


